
Zu TOP 13: Anträge 1 

Antragsummer: C1 2 

Antragsteller: MIT, JU & CDA 3 

Antragstitel:  Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten 4 

Der Kreisparteitag möge beschließen: 5 

Die CDU Bonn setzt sich innerhalb der CDU Deutschlands sowie gegenüber der CDU/CSU-6 

Bundestagsfraktion für eine Gesetzesinitiative ein, die die volle steuerliche Absetzbarkeit von 7 

Kinderbetreuungskosten ermöglicht. 8 

  9 

Begründung:  10 

Die Betreuungskosten sind seit 2012 über den Lohnsteuerausgleich (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 11 

Einkommensteuergesetz) absetzbar. Trotz gestiegener Betreuungskosten (Inflation seit 2012: 12 

22%) wurde die Absetzbarkeit nicht geändert: zwei Drittel der Kosten bis maximal € 13 

6000/Jahr pro Kind (also bis zu € 4000). 14 

  15 

Eine funktionierende Kinderbetreuung ist die Grundlage, beiden Elternteilen die Teilhabe an 16 

wirtschaftlichen Prozessen und persönliche Entfaltung zu ermöglichen. 17 

  18 

Kinderbetreuung soll nicht kostenfrei sein, aber der Staat soll den arbeitenden und 19 

kindererziehenden Leistungsträgern eine angemessene wirtschaftliche Entlastung 20 

ermöglichen. Dies wird über eine vollumfängliche Absetzbarkeit der Betreuungskosten 21 

erreicht, die vor allem die Familie als Keimzelle der Gesellschaft fördert. 22 

 23 

Beschluss des Kreisparteitages: 24 

Zustimmung 25 
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